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An die Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster

Aktenzeichen:

223-6.08.01-156359

bei Antwort bitte angeben

per E-Mail Auskunft erteilt:

U. Neuhaus

Zeugnisausgabe und Schu!entlassungen
Telefon O:fü 5867-30[)5

Telefax 0211 5867-3537

ulrike neuhaus@msb.nrw.de

1. Zeugnisausgabe bei Anwerenheit von Angehörigen
Die Ausgabe von Absch?lusszeugnissen sowie Schulentlassungen nach
§ 49 SchulG in der Sch?ile uriter der Beteiligung von Eltern der betroffe-
nen Schülerinnen und Schfüer könnan als ,,schulisch-dienstliche" Nut-
zung der Schule im Sinne von § 1 .Abs. 1 der aktuellen Fassung der
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrV0) gelten und sind damit zu-
lässig.

Dabei unbedingt zu beachten ist die Einhaltung der zum jeweiligen Zeit-
punkt geltenden Hygierievoyschriftery. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auch auf die Hinweise zu den Anforderungen an die Hygiene
in der Schule, die den Schulen mit der 15. Schulmail vom 18.04.2020 zur
Kenntnis gegeben wurden.

Darüber hinaus muss der ,,schulisch-dienstliche" Zweck den Charakter
der Veranstaltung prägen. Wegen § 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 13
Absatz I Nummer 2 Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) sind ,,Ver-
sammlungen und Zusammei'ikünffe" in Betrieben und Behörden (also
auch Schulen) unzulässig, wenn sta;t des ,,beruflichen" der ,,gesellige"
Zweck der Veranstaltung :rr, Vordergrund steht. Eine entsprechende
Klarstellung in % 13 der CoronaSchV0 ist geplant und wird in Kürze er-
folgen.

Ich bitte, die Schulleitungen auf dieseiq Zusammenhang bei der Planung
von Veranstaltungen besonösrs hinzciweisen.

Anschrift:

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf

Telefon 0211 5867-40

Telefax 0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahnen S 8, S 11 , S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)
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2. Terminierung der Zeug»:isübergabe und der Schulentlassungen

Grundsätzliche Regelunger; über die Tevmine für die Aushändigung von
Zeugnissen triffl der RdEr!. ,,Zeugnisse, Bescheinigungen über die
Schullaufbahn" vom 24.04.2015 (BASS W 2-65 Nr. 6).

a) Zeugnisübergabe in der Grundschule

Nummer 1.3 verweist auf Nr. 6.14 der wZAO-GS. Danach gilt für
Grundschulen, dass die Zeugnisse im Laufe der letzten Unterrichtswo-
che ausgegeben werden kör:nen. Angesichts dieser Zeitspanne und der
geringeren Schülerzahl an Grundschulen im Verhältnis zur Sekundar-
stufe I ist dieser Zeitraum aach unter den aktuellen Umständen ausrei-

chend.

b) Zeugnisübergabe in det Sekundarstufe / und //

Nummer 1 .2 legt für den Bereich der Sekundarstufe l und 11 fest:

,,Jahreszeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn werden
am letzten Tag vor den Sommerferien ausgehändigt. Die Zeugnisse
und die Bescheinigungen über die Schullaufbahn für Schülerinnen und
Schüler, die nicht versetzt worden sind, werden am vorletzten Unter-

richtstag ausgehändigt oder vorher üöersandt; diesen Schülerinnen und
Schülern wird die Teilnahrre am Urterricht bis zu den Sommerferien

freigestellt."

Der Wortlaut des o.g. Erlasses steht auch für die Sekundarstufe l und 11
einer zeitlich gestaffelten Zeugnisausgabe nicht entgegen, sofern dies
aus Gründen des Infektionssühutzes :üwingend erforderlich ist.

Die Formulierung ,,am letzter;= Tag vor den Sommerferien" lässt die Aus-
legung zu, dass es sich urü den letzfen Unterrichtstaq handeln kann.
Der letzte Unterrichtstag eü";spricht inn Regelfall dem letzten Schultag
vor den Sommerferien. In diesem Schuljahr können letzter Unterrichts-
tag und letzter Schultag acisnahmsweise jedoch aufgrund des einge-
schränkten Unterrichtsbetrjebs auseinanderfallen. Als Ausnahme ist

auch ein postalischer Versar:d der Zeügnisse möglich.

Die Datierung des Zeugnisses datf f<ühestens auf den Termin der
rechtlich relevanten Emscheidung (i.d.R. Zeugnis- oder Versetzungs-
konferenz) fallen, spätestens auf deri Termin der Ausgabe. Da mit der
Ausgabe der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt, vermeidet man eine
zusätzlich erforderliche Dokurnentation, wenn das Datum auf der Zeug-
nisurkunde und das Ausgabedatum iclentisch sind.

c) Zeugnisübergabe beim .Abitur

Für Abiturientinnen und Ab:t::rienten ist der letzte Tag der Zeugnisaus-
gabe auf den 27.06.2020 festgelegt (vgl. RdErl. ,,Rahmentermine und
Fachprüfungstermine für die Durchführung der zentralen Abiturprüfun-
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gen bis 2021" - BASS 12.65 Nr. 2). Aus Gründen des Infektionsschut-
zes muss auch hier unter Uiüständen e:ne zeitlich gestaffelte Ausgabe
in Betracht gezogen werden.

d) Schulentlassungen

Für den Bereich der Schu[entlassung enthält Nummer 2 des RdErl.
,,Zeugnisse, Bescheinigunge,;q über d:e Schullaufbahn" vom 24.04.2015
(BASS 12-65 Nr. 6) besonclere, teils bereits flexible Regelungen bzw.
stellt ausdrücklich auf den lekzten Unterrichtstag ab:

Schülerinnen und Schüi'er, die am Ende eines Schuljahres die Schule
mit einem Abschluss- oder Abgangszeugnis verlassen, erhalten die
Zeugnisse und werden von der Schule entlassen:

1. innerhalb der letzten zwei Wochen, spätestens jedoch am letzten
Freitag vor Beginn der Somrnerferier;, wenn sie zuletzt eine allgemein-
bildende Schule besucht und ihre Voliizeitschulpflicht erfüllt haben,

2. innerhalb der letzten drei Wochen, spätestens jedoch am letzten
Freitag vor Beginn der .Sorr,o+:vierferien, wenn sie zuletzt eine berufliche
Vollzeitschule besucht habev=,

3. am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Sommerferien, wenn sie die
Ausbildungsvorbereitung besucht haöen oder zuletzt eine allgemeinbil-
dende Schule besucht hahen und ihren Bildungsgang im 10. Vollzeit-
schuljahr in einer Einrichtunr, nach § 37 Absatz 2 Satz 2 SchulG (BASS
1-1) fortsetzen werden.

Ich darf Sie bitten, die Schüisn und Schulträger ihres Bezirks möglichst
unverzüglich in geeigneter V.='eise hierüber zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

?ertretung
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